
 

 

CbCR: Wichtige Änderungen bei der 
Übermittlung der Daten 
 
Für die länderbezogenen Meldungen 
deutscher Unternehmen gibt es eine 
wichtige Änderung. Nur noch bis ein-
schließlich 30.09.2025 akzeptiert das 
BZSt die CbCR-Daten über die ELMA-
Schnittstelle (Schema-Version 1.0).  
 

 
Bedeutung der CbCR-Datenübermittlung 
Die Übermittlung der Country-by-Country-Repor-
ting (CbCR)-Daten an das Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) ist ein zentraler Bestandteil der 
steuerlichen Transparenzanforderungen für multi-
nationale Unternehmen. Dieses Berichtswesen 
dient der Bekämpfung von Steuervermeidung und 
Gewinnverlagerung und stellt sicher, dass Steuer-
behörden umfassende Informationen über die 
weltweiten wirtschaftlichen Aktivitäten von Konzer-
nen erhalten. 
 
Allgemeine Informationen zum CbCR 
Das CbCR ist eine Verpflichtung für multinationale 
Unternehmensgruppen mit einem Gesamtumsatz 
von mindestens 750 Mio. Euro.  
 
Die Übermittlung des CbCR muss spätestens ein 
Jahr nach Abschluss des Wirtschaftsjahres erfol-
gen. In Deutschland liegt die Verantwortung für 

die Einreichung entweder bei der inländischen 
Konzernmutter oder bei einer beauftragten inländi-
schen Tochtergesellschaft. 
 
Diese Unternehmen sind verpflichtet, spätestens 
ein Jahr nach Abschluss des Wirtschaftsjahres ei-
nen Country by Country Report elektronisch an das 
BZSt zu übermitteln. 
 
Der Bericht enthält detaillierte Informationen zu 
den wirtschaftlichen Aktivitäten in verschiedenen 
Steuerhoheitsgebieten, darunter: 
 

• Erzielte Erträge 

• Gewinne vor Steuern 

• Gezahlte und zu zahlende Ertragsteuern 

• Stammkapital 

• Gewinnrücklagen 

• Anzahl der Mitarbeiter sowie 

• Sachanlagen und sonstige wesentliche Vermö-
genswerte 

 
Änderungen in der Übermittlung der CbCR-
Daten 
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat in ei-
ner Bekanntmachung vom 10.03.2025 darauf hin-
gewiesen, dass die CbCR-Daten nur noch bis zum 
30.09.2025 über die ELMA-Schnittstelle übermittelt 
werden können. Ab dem 01.10.2025 ist die Einrei-
chung ausschließlich über die Massendatenschnitt-
stelle DIP (Digitaler Posteingang) möglich. Die Um-
stellung dient der Optimierung und Automatisie-
rung des Datenaustauschs zwischen Unternehmen 
und Finanzverwaltung. 
 
Technische Anforderungen und Hilfsmittel 
Das BZSt stellt für die neue Massendatenschnitt-
stelle ein Kommunikationshandbuch zum DIP-Stan-
dard 2.0 zur Verfügung. Dieses Handbuch be-
schreibt die technischen Spezifikationen, die 
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Formatvorgaben sowie die Sicherheitsanforderun-
gen für die Datenübertragung. Zudem werden kon-
tinuierlich Neuigkeiten und weitere Informationen 
auf der Website des BZSt veröffentlicht. 
 
Bedeutung der rechtzeitigen Vorbereitung 
Unternehmen sollten die Umstellung auf die DIP-
Schnittstelle frühzeitig in ihre internen Prozesse in-
tegrieren, um Verzögerungen oder fehlerhafte 

Übermittlungen zu vermeiden. Die fristgerechte 
Übermittlung der CbCR-Daten ist entscheidend, um 
steuerliche Sanktionen oder Bußgelder zu vermei-
den. Es empfiehlt sich daher, sowohl die techni-
schen als auch die organisatorischen Anpassungen 
rechtzeitig vorzunehmen und gegebenenfalls ex-
terne IT- und Steuerberater hinzuzuziehen, um die 
neuen Anforderungen vollständig zu erfüllen.  
 

 
 
Haben Sie Fragen zum Thema? 
 
Brauchen Sie Unterstützung? Kontaktieren Sie einfach unseren Experten Henning Straeter. Er wird Ihnen un-
ser Leistungsspektrum gerne erläutern. 
 
Ihr Ansprechpartner 
 
Henning Straeter 
Partner | Head of Transfer Pricing 
T:  +49 211 17170-463 
E:  henning.straeter@nexia.de 
 
 
Besuchen Sie uns auch auf 

 
   www.linkedin.com/company/nexia-germany 
 
   www.xing.com/pages/nexia-germany 
 
   www.instagram.com/nexia_gmbh 
 

www.nexia.de 
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